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Beratungsfolge Datum Behandlung Zuständigkeit 
    

Ortsteilrat Windischholzhausen 20.11.2017 öffentlich Entscheidung 
    

 

 

Beschlussvorschlag 

1. Der Beschluss Nr. 2167/17 vom 06.11.2017 wird aufgehoben. 

2. Die dadurch frei werdenden restlichen Mittel in Höhe von 1.649,00 Euro werden 

entsprechend § 4 der Ortsteilverfassung i. V. m. § 12 (2) b und § 11 (d) dem Garten- und 

Friedhofsamt (A67), SG Landwirtschaft und Forsten zur Verfügung gestellt.  

3. Diese finanziellen Mittel sollen zusätzlich zur DS 1684/17 für dringend erforderliche 

Sanierungs- und Renovierungsarbeiten der Suhle Quelle verwendet werden. 

 

 

 

 

20.11.2017, gez. Axel Hoppe   

Datum, Unterschrift 

 

  

 

Ortsteilbürgermeister/in 

Ortsteilrat Windischholzhausen 
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Nachhaltigkeitscontrolling x Nein  Ja, siehe Anlage Demografisches Controlling x Nein  Ja, siehe Anlage 

Finanzielle Auswirkungen  Nein x Ja → Nutzen/Einsparung x Nein  Ja, siehe Sachverhalt 

  ↓ Personal- und Sachkosten (in EUR) /  

Personalkosteneinsparung (in VbE) 

Deckung im Haushalt  Nein x Ja Gesamtkosten 1.649,00 EUR 

   ↓ 
 

 2017 2018 2019 2020 

Verwaltungshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Verwaltungshaushalt Ausgaben 1.649,00 EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Einnahmen  EUR  EUR  EUR  EUR 

Vermögenshaushalt Ausgaben  EUR  EUR  EUR  EUR 

 

  Deckung siehe Entscheidungsvorschlag 

 

Fristwahrung 

 Ja x Nein 

 

 

Anlagenverzeichnis 

 

 

 

 

 

Sachverhalt 

Die finanziellen Mittel in Höhe von 1.649,00 Euro, entsprechend dem Beschluss Nr. 2167/17, 

sollten für dringend erforderliche Maler- und Instandsetzungsarbeiten für das Bürgerhaus 

eingesetzt werden. Aus organisatorischen Gründen können diese Arbeiten nicht mehr im 

Haushaltsjahr 2017 ausgeführt werden.  

Diese freiwerdenden Mittel werden zusätzlich zur DS 1684/17 für dringend erforderliche 

Sanierungs- und Renovierungsarbeiten dem A 67 zur Verfügung gestellt.  
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